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Protokoll der 2. Gemeindeversammlung 

Datum Mittwoch, 23. Juni 2021 

Ort Gemeindesaal 

Zeit 20.00 Uhr bis 20.50 Uhr 

Vorsitz Rainer Odermatt, Gemeindepräsident 

Protokoll Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber 

Stimmberechtigte laut Stimmregister 5’756 Personen 

Anwesende Stimmberechtigte 46 Personen 

Stimmenzähler Esther Schlumpf, Leitung Wahlbüro 

Maya Burkhard 

Marcel Beerli 

Beat Hunkeler 

Gina Herren Frei 

Bemerkungen: 

Grundlage für diese Versammlung ist das Schutzkonzept vom 23. Mai 2021 (Protokoll-

bestandteil; siehe Seite 76). Nach dem Referat von Thomas Wirth, Ressortvorstand 

Hochbau+Liegenschaften, zum Geschäft Nummer 3, bemängelt Erika Würzer, Halden-

weg 9, dass man die Voten der Redner aufgrund der Masken nicht versteht, sie sich 

trotz der erhaltenen Abstimmungsinformationen keine Meinung bilden könne und sie 

sich daher der Stimme enthalten hätte und weiterhin wird. Daraufhin lockert Rainer 

Odermatt, Gemeindepräsident, das Schutzkonzept dahingehend, dass die Redner ohne 

Maske ihre Argumente vorbringen können. 
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Begrüssung und Konstituierung 

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident begrüsst die Anwesenden und Annina Just, 

Korrespondentin der Zürichsee-Zeitung. 

 

Jürgen Sulger, Gemeindeschreiber, informiert alle Anwesenden über die Organisa-

tion und das notwendige Verhalten aller Versammlungsteilnehmer im Sinne des 

Corona-Schutzkonzeptes vom 26. Mai 2021. 

 

Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, erklärt, dass die Einladung für die Gemein-

deversammlung im amtlichen Publikationsorgan, der Gemeinde-Homepage (und im 

Schaukasten) rechtzeitig erfolgte und den Stimmberechtigten eine detaillierte Weisung 

auf Wunsch zugestellt worden ist. Sie konnte auch auf der Hombrechtiker Homepage 

heruntergeladen werden. Die Akten zur heutigen Versammlung waren während der 

vorgeschriebenen Zeit in der Gemeindeverwaltung einsehbar.  

 

Die nicht-stimmberechtigten Anwesenden werden gebeten, im hinteren Teil des Ge-

meindesaals, der mit einem Absperrband abgegrenzt ist, Platz zu nehmen. 

 

Die vom Wahlbüro anwesenden 

- Esther Schlumpf, Leitung Wahlbüro 

- Maya Burkhard, Sunneraistrasse 39 

- Marcel Beerli, Rain 5 

- Beat Hunkeler, Breitloh 3 

- Gina Herren Frei, Eichwisweg 22 

 

werden als Stimmenzähler/innen vorgeschlagen und gewählt. Sie stellen die Anwesen-

heit von 46 Stimmberechtigten fest. 

 

Gegen die nachfolgende Traktandenliste ergreift niemand das Wort, womit sie geneh-

migt ist. 

 

1. Jahresrechnung 2020 

2. Wärmepumpe für Schulhaus Altes Dörfli : Investitionskredit CHF 200'000  

3. Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland/Ringschluss Medikon bis  Hinterbühl: 

Genehmigung der Bauabrechnung  

 

4. Bürgerrechtsgesuche 

- Edward Kevin Caulfield, Bürger von den Vereinigten Staaten, und Renate Caulfield 

geb. Ilmberger, deutsche Staatsangehörige, mit Sohn Sebastian, deutscher Staats-

angehöriger 

- Inan Erdem und seine Kinder Meryem, Irem und Muhammed, alle türkische Staats-

angehörige 

- Michael Krause und Dorothee Krause-Schlatt mit Tochter Pia, alle deutsche Staats-

angehörige 
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Er informiert, dass während der Versammlung keine Handyaufnahmen gemacht wer-

den können. Dies aufgrund von Datenschutzgründen und Gründen der Abstimmungs-

freiheit. 

 

Sollte es zu verfahrenstechnischen Fragen kommen, so würde er sich erlauben, die 

Versammlung für kurze Zeit zu unterbrechen. 

 

Das Protokoll wird durch Gemeindeschreiber Jürgen Sulger erstellt. 

 

Die heutige Gemeindeversammlung wird auf Tonband aufgenommen. Die Aufnahmen 

werden wieder gelöscht, nachdem die Beschlüsse der Gemeindeversammlung rechts-

kräftig geworden sind. 

 

Rainer Odermatt bittet allfällige Rednerinnen und Redner, sich zu melden und erst 

nach Bekanntgabe von Name und Vorname mit dem Referat zu beginnen. Diese sind 

kurz zu halten, und die Inhalte müssen das traktandierte Thema betreffen. Zwischen-

rufe, Applaus oder Kundgebungen während oder nach den Diskussionsbeiträgen seien 

grundsätzlich fehl am Platz. 

 

Ist man der Auffassung, dass die Durchführung von Abstimmungen oder die Behand-

lung der Geschäfte nicht richtig ist, so ist dies sofort zu melden. 
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2 10.06 Jahresrechnungen, Inventare 

Jahresrechnung 2020 

 

Antrag: 

 

1. Der Gemeindevorstand hat die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 

der Politischen Gemeinde Hombrechtikon genehmigt.  

 

2. Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 2'731'613.51 

ab. 

 

3. Die Jahresrechnung 2020 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon weist folgende 

Eckdaten aus: 

 

Erfolgsrechnung Gesamtaufwand CHF 52'807'585.82 

 Gesamtertrag CHF 55'539'199.33 

 Ertragsüberschuss CHF 2'731'613.51 

 

Investitionsrechnung 

Verwaltungsvermögen Ausgaben Verwaltungsvermögen CHF 5'753'273.76 

 Einnahmen Verwaltungsvermögen CHF 741'408.07 

 Nettoinvestitionen CHF -5'011'865.69 

 

Investitionsrechnung 

Finanzvermögen Ausgaben Finanzvermögen CHF 413.25 

 Einnahmen Finanzvermögen CHF - 

 Nettoinvestitionen CHF -413.25 

 

Bilanz Bilanzsumme CHF -117'326'219.25 

 

Der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung wird dem Bilanzüberschuss zugewie-

sen. Dadurch erhöht sich der Bilanzüberschuss auf CHF 63'865'826.46. 

 

4. Der Gemeindevorstand beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 

und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde Hombrechtikon zu ge-

nehmigen. 
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Jahresrechnung - Finanzbericht 
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Jahresrechnung - Details zum Finanzbericht 
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Abstimmung 

 

Die gemeinderätliche Vorlage wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

 
 

 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

1. Die Jahresrechnung und die Sonderrechnungen 2020 der Politischen Gemeinde 

Hombrechtikon werden im Sinne der Antragstellung gemäss Seite 40 des Proto-

kolls genehmigt. 

 

2. Protokollauszug an: 

- RPK-Mitglieder (Pixas) 

- Finanzabteilung (2) 

- 10.06 
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3 28.03 Einzelne Liegenschaften und Grundstücke 

Schulhaus Altes Dörfli: Ersatz der Ölheizung 

 

Antrag: 

 

1. Für den Ersatz der nicht mehr reparierbaren Ölheizung im Schulhaus Altes Dörfli  

wird ein Investitionskredit von CHF 200‘000 für eine Wärmepumpen-Heizung mit 

Erdsonden gesprochen. 

 

2. Der Kredit wird zuhanden der laufenden Investitionsrechnung bewilligt.  

 

Beleuchtender Bericht: 

 

Im Schulhaus Altes Dörfli ist im vergangenen Dezember die Ölheizung (Jahrgang 

1992) ausgestiegen. Durch einen Riss im Kessel ist Gas ausgetreten, worauf die An-

lage sofort abgestellt werden musste. Eine Reparatur lohnt sich nicht mehr. Es wurde 

eine Evaluations-Abklärung gemacht, mit dem Ziel, als Ersatz eine He izung mit erneu-

erbaren Energieträgern einsetzen zu können.  

 

Vorteile überwiegen 

Sowohl die Wirtschaftlichkeit wie auch die ökologischen Aspekte sprechen klar für die 

Variante Wärmepumpe. Trotz der hohen Investitionskosten von CHF 200'000 und 

Mehrkosten von CHF 160’000 gegenüber einer neuen Ölheizung (CHF 40‘000) schnei-

det die Wärmepumpe in allen übrigen Bereichen am Besten ab.  

 

- Die Wärmepumpe ist umweltschonend und spart ca. 640 Tonnen C0 2 über den 

Zeitraum von 20 Jahren. 

- Die Investition ist zukunftssicher. Sie kann z. B. skaliert, sprich erweitert werden. 

Dies ist ein grosser Vorteil, da das Schulhaus Altes Dörfli in der Kernzone liegt und 

das Grundstück über Baulandreserven verfügt.  

- Der Wertschöpfungsanteil CH ist bei einer Wärmepumpe sowohl bei de r Investition 

und vor allem beim Betrieb viel höher als bei einer Ölheizung.  

- Der prognostizierte Break-Even einer Wärmepumpe liegt bei 20 Jahren und wird 

sich mit steigenden C02-Abgaben weiter verbessern. 

- Eine Wärmepumpe hilft, Klimaziele zu erreichen.  
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Kosten 

Die Kosten der Neuinstallation einer Erdsondenwärmepumpe als Ersatz einer Ölhei-

zung setzen sich in etwa wie folgt zusammen: 

- Demontage CHF 5‘000 

- Erdsonden CHF 85‘000 

- Wärmeerzeuger und Wärmeverteilung CHF 40‘000 

- Dämmung und HLKK-Installationen CHF   5‘000 

- Baumeister u. Schreinerarbeiten CHF 42‘000 

- Elektroarbeiten CHF   8‘000 

- Transporte u. Diverses CHF 10‘000 

- Unvorhergesehenes CHF   5‘000 

Gesamtkosten (inkl. MwSt) CHF 200‘000 

    

Wirtschaftlichkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beiträge 

Aus dem „Förderprogramm Energie“ des Kantons Zürich werden Fördergelder von rund 

CHF 18‘000 an dieses Investitionsvorhaben vergütet. Weiter wurden allen Zürcher Ge-

meinden von der Zürcher Kantonalbank eine Jubiläums-Dividende zuhanden der Rech-

nung 2020 ausbezahlt. Dies mit dem Wunsch, diese Gelder in nachhaltige Projekte zu 

investieren. Mit dieser Wärmepumpe kann somit ein weiteres Projekt ausgewiesen 

werden. 
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Folgekosten 

In den Erläuterungen zur Kreditbewilligung sind die mit den Investitionen verbunde-

nen Folgekosten zu nennen. Für die planmässigen Abschreibungen im Verwaltungsver-

mögen hat der Gemeinderat mit Beschluss Nr. 2018/20 am 23. Januar 2018 entschie-

den, für den nicht spezialfinanzierten Bereich die Mindeststandard -Regelung anzuwen-

den. Für „übrige Mobilien“ beträgt die Abschreibungsdauer 10 Jahre. Die Kapitalver-

zinsung beträgt aktuell voraussichtlich 0,7 Prozent.  

 

Abschreibungen auf Basis der voraussichtlichen Investitionskosten  

 

Anlagekategorie Nutzungs-

dauer 

Nettobetrag Betrag 

Erdsondenwärmepumpe für  

Heizung 

10 Jahre CHF 182'000.00  

    

Abschreibungen linear   CHF  18‘200 

    

Zinsaufwand im 1. Betriebsjahr   CHF    1‘146 

Jährliche Wartungskosten   CHF       500  

Jährliche Energiekosten   CHF    4‘300 

    

Total Kosten Betriebsjahre 1-10   CHF 24‘146 

 

Was geschieht, falls Antrag abgelehnt wird 

Falls die Wärmepumpen-Heizung als Ersatzheizung von den Stimmberechtigten abge-

lehnt wird, muss eine Ölheizung als gebundene Ausgabe beschlossen werden.  

 

Arbeitsvergabe 

Aufgrund der Investitionssumme werden die Arbeiten im Rahmen einer Submission im 

Einladungsverfahren vergeben.  

 

Empfehlung 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, den vorliegenden Antrag zu 

genehmigen. 

 

Behördlicher Referent: Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau und Liegenschaften 

 

 

Abschied der RPK 

Der gemeinderätliche Antrag wird der Gemeindeversammlung zur Genehmigung  

empfohlen. 
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Abstimmung 

 

Die gemeinderätliche Vorlage wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

 
 

 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

 

1. Für den Ersatz der nicht mehr reparierbaren Ölheizung im Schulhaus Altes Dörfli 

wird ein Investitionskredit von CHF 200‘000 für eine Wärmepumpen-Heizung mit 

Erdsonden gesprochen. 

 

2. Der Kredit wird zuhanden der laufenden Investitionsrechnung bewilligt.  

 

3. Protokollauszug an: 

- Thomas Wirth, Ressortvorstand Hochbau+Liegenschaften (Pixas)  

- RPK-Mitglieder (Pixas) 

- René Jud, lic. iur., AL Hochbau+Liegenschaften (Pixas)  

- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas)  

- 28.03 
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4 39.00 Behörden, Institutionen 

Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (GWVZO)/Ring-

schluss Medikon (Wetzikon) - Hinterbühl (Hinwil) - Genehmi-

gung der Bauabrechnung 

 

Antrag: 

 

Die vorliegende Bauabrechnung des Ingenieurbüros Frei + Krauer AG, Rapperswil, 

vom 12. Oktober 2020 für die Erstellung des Ringschlusses Medikon (Wetzikon) – Hin-

terbühl (Hinwil) der Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (GWVZO) mit Ge-

samtkosten von CHF 9'835'921.51 inkl. MwSt. und einem Kostenanteil der Gemeinde 

Hombrechtikon von CHF 788'696.11 inkl . MwSt. und Minderkosten von CHF 56'981.14 

inkl. MwSt. wird genehmigt. 

 

Beleuchtender Bericht: 

 

Am 1. April 2014 bewilligte der Gemeinderat einen Kostenbeitrag von CHF 825'051.00 

exkl. MwSt. an die Erstellung des Ringschlusses Medikon (Wetzikon) – Hinterbühl 

(Hinwil) der Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (GWVZO) und beantragte 

der Gemeindeversammlung dessen Genehmigung. Mit Beschluss vom 18. Juni 20214 

stimmte die Gemeindeversammlung dem Projekt zu und bewilligte den Kredit als Kos-

tenanteil der Gemeinde Hombrechtikon von CHF 825'051.00 exkl. MwSt. an die Ge-

samtkosten des Projektes in der Höhe von CHF 9'800'000.00 exkl. MwSt.  

 

Da die Mehrwertsteuer nicht dem Baukonto, sondern direkt dem Konto «Vorsteuer 

MwSt. Investitionsrechnung Wasserversorgung» belastet und dieser Betrag der Ge-

meinde zurückerstattet worden ist, waren für die Kreditbewilligung die Gesamtkosten 

ohne Mehrwertsteuer massgebend. 

 

Erwägungen: 

Mit der Bauzeit von Mai 2016 bis November 2018 konnte das Projekt termingerecht 

abgeschlossen werden. Die Bauabrechnung wurde am 25. November 2020 von der 

Bau- und Betriebskommission der GWVZO verabschiedet.  

 

Die Bauarbeiten konnten 6,7 % günstiger abgerechnet werden. Die Minderkosten von 

CHF 660'439.22 exkl. MwSt. (CHF 754'078.49 inkl. MwSt.) sind im Wesentlichen auf 

die günstigen Vergaben der Tiefbau- und Rohrlegearbeiten bei den vier Etappen des 

Leitungsbaus zurückzuführen.  

 

  



67 

 

Die Minderkosten werden anteilsmässig an die Gesellschafter rückvergütet. Für die 

Gemeinde Hombrechtikon ergibt sich folgende Rückvergütung: 

 

Geleistete Aktontozahlungen CHF 825'051.00 exkl. MwSt. 

Kostenbeteiligung 8,419 % CHF  769'459.62 exkl. MwSt. 

Differenz Minderkosten CHF 55'591.38 exkl. MwSt. 

Zuzüglich 2.5 % MwSt. CHF 1'389.76 inkl. MwSt. 

Rückvergütung CHF 56'981.14 inkl. MwSt. 

 

90 % der angefallenen Kosten der Zürcher Gesellschafter der GWVZO werden vom 

Kanton Zürich mit 30% subventioniert. Das entspricht einem Betrag in Höhe von CHF 

2'490'649.00. Dieser wird anteilsmässig auf die Zürcher Gesellschafter verteilt. Der 

Anteil der Gemeinde Hombrechtikon beträgt CHF 241'418.61. Dies führt zu einer Vor-

steuerkürzung von CHF 6'035.45. Nach Abzug der Subvention verbleibt für die Ge-

meinde Hombrechtikon eine Nettobelastung von CHF 553'312.95 inkl. MwSt.  

 

Schlussbetrachtung: 

Der mit dem vorliegenden Projekt realisierte Ringschluss Medikon (Wetzikon) – Hinter-

bühl (Hinwil) ist ein wichtiger Ausbauteil im Versorgungskonzept der Gruppenwasser-

versorgung Zürcher Oberland (GWVZO). Mit dem Ringschluss konnte die mittel - und 

langfristige Sicherheit der Versorgung der Bevölkerung der Gesellschafter der GWVZO 

mit aufbereitetem Seewasser nachhaltig optimiert werden. Die Versorgung aller Ge-

sellschafter im Extremfall wird mit diesem Ringschluss gewährleistet und der Betrieb 

der Verteilanlage vereinfacht. 

 

Empfehlung: 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmberechtigten, die Bauabrechnung zu genehmi-

gen. 

 

Behördlicher Referent: Thomas Etter, Ressortvorstand Tiefbau+Werke.  

 

 

Abschied der RPK 

Der gemeinderätliche Antrag wird der Gemeindeversammlung zur Genehm igung 

empfohlen. 
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Abstimmung 

 

Die gemeinderätliche Vorlage wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

 
 

 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

1. Die vorliegende Bauabrechnung des Ingenieurbüros Frei + Krauer AG, Rapperswil, 

vom 12. Oktober 2020 für die Erstellung des Ringschlusses Medikon (Wetzikon) – 

Hinterbühl (Hinwil) der Gruppenwasserversorgung Zürcher Oberland (GWVZO) mit 

Gesamtkosten von CHF 9'835'921.51 inkl. MwSt. und einem Kostenanteil der Ge-

meinde Hombrechtikon von CHF 788'696.11 inkl. MwSt. und Minderkosten von CHF 

56'981.14 inkl. MwSt. wird genehmigt.  

 

2. Protokollauszug an: 

- Thomas Etter, Ressortvorstand Tiefbau+Werke (Pixas)  

- RPK-Mitglieder (Pixas) 

- Paul Spörri, AL Tiefbau und Werke (Pixas)  

- Martin Hofer, AL Finanzen+Steuern (Pixas)  

- 39.00 
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5 06.03.1 Bürgerrechtsaufnahmen Ausländer 

Edward Kevin Caulfield und Renate Caulfield geb. Ilmberger, 

mit Sohn Sebastian, Bürger von den Vereinigten Staaten resp. 

Deutschland 

 

Antrag: 

 

1. Edward Kevin Caulfield, geb. 1960, Bürger von den Vereinigten Staaten, und  

Renate Caulfield geb. Ilmberger, geb. 1962, deutsche Staatsangehörige, verheira-

tet, mit Sohn Sebastian, geb. 2003, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft Blat-

tenweg 4, Hombrechtikon, werden in das Bürgerrecht der Gemeinde Hombrechtikon 

aufgenommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung des Kantons- und des Schweizer-

bürgerrechts. 

 

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein tritt 

der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemeindekasse 

Hombrechtikon zu überweisen. 

 

Beleuchtender Bericht: 

 

Die Gesuchsteller erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen und sind erfolgreich inte-

griert. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Einbürgerungsgesuch zu-

zustimmen. 

 

 

Abstimmung 

 

Die gemeinderätliche Vorlage wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

 

 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 
 

 

1. Edward Kevin Caulfield, geb. 1960, Bürger von den Vereinigten Staaten, und  

Renate Caulfield geb. Ilmberger, geb. 1962, deutsche Staatsangehörige, verhei-

ratet, mit Sohn Sebastian, geb. 2003, deutscher Staatsangehöriger, wohnhaft 

Blattenweg 4, Hombrechtikon, werden in das Bürgerrecht der Gemeinde Hom-

brechtikon aufgenommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung des Kantons- und des 

Schweizerbürgerrechts. 
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2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein -

tritt der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemein-

dekasse Hombrechtikon zu überweisen. 

 

3. Protokollauszug an: 

- Edward und Renate Caulfield-Ilmberger, Blattenweg 4, 8634 Hombrechtikon 

(eingeschrieben, mit Gebührenrechnung) 

- Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Einbürgerungen, Feldstrasse 40, 8090 

Zürich (mit dem Aktendossier und den ergänzenden Unterlagen)  

- 06.03.1 
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6 06.03.1 Bürgerrechtsaufnahmen Ausländer 

Inan Erdem mit den Kindern Meryem, Irem und Muhammed, 

alle türkische Staatsangehörige 

 

Antrag: 

 

1. Inan Erdem, geb. 1979, geschieden, wohnhaft Im Zentrum 14, und seine Kinder 

Meryem, geb. 2008, Irem, geb. 2010 und Muhammed, geb. 2012, wohnhaft am Eil-

weg 18, alle türkische Staatsangehörige, werden in das Bürgerrecht der Gemeinde 

Hombrechtikon aufgenommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung des Kantons - und 

des Schweizerbürgerrechts. 

 

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 2'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein tritt 

der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemeindekasse 

Hombrechtikon zu überweisen. 

 

Beleuchtender Bericht: 

 

Die Gesuchsteller erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen und sind erfolgreich inte-

griert. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Einbürgerungsgesuch zu-

zustimmen. 

 

 

Abstimmung 

 

Die gemeinderätliche Vorlage wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

 

 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

1. Inan Erdem, geb. 1979, geschieden, wohnhaft Im Zentrum 14, und seine Kinder 

Meryem, geb. 2008, Irem, geb. 2010 und Muhammed, geb. 2012, wohnhaft am 

Eilweg 18, alle türkische Staatsangehörige, werden in das Bürgerrecht der Ge-

meinde Hombrechtikon aufgenommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung des Kan-

tons- und des Schweizerbürgerrechts. 

 

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 2'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein -

tritt der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemein-

dekasse Hombrechtikon zu überweisen. 
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3. Protokollauszug an: 

- Inan Erdem, Im Zentrum 14, 8634 Hombrechtikon (eingeschrieben,  

mit Gebührenrechnung) 

- Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Einbürgerungen, Feldstrasse 40, 8090 

Zürich (mit dem Aktendossier und den ergänzenden Unterlagen) 

- 06.03.1 

 

 

  



73 

 

7 06.03.1 Bürgerrechtsaufnahmen Ausländer 

Krause Michael und Krause-Schlatt Dorothee, mit Tochter Pia, 

alle deutsche Staatsangehörige 

 

Antrag: 

 

1. Michael Krause, geb. 1959, und Dorothee Krause-Schlatt, geb. 1965, verheiratet, 

mit Tochter Pia, geb. 2003, alle deutsche Staatsangehörige, wohnhaft Lützelstrasse 

19, Hombrechtikon, werden in das Bürgerrecht der Gemeinde Hombrechtikon auf-

genommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung des Kantons - und des Schweizerbür-

gerrechts. 

 

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein tritt 

der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemeindekasse 

Hombrechtikon zu überweisen. 

 

Beleuchtender Bericht: 

 

Die Gesuchsteller erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen und sind erfolgreich inte-

griert. 

 

Der Gemeinderat empfiehlt der Gemeindeversammlung, dem Einbürgerungsgesuch zu-

zustimmen. 

 

 

Abstimmung 

 

Die gemeinderätliche Vorlage wird ohne Gegenstimme genehmigt. 

 
 

Die Gemeindeversammlung beschliesst: 

 

1. Michael Krause, geb. 1959, und Dorothee Krause-Schlatt, geb. 1965, verheira-

tet, mit Tochter Pia, geb. 2003, alle deutsche Staatsangehörige, wohnhaft Lüt-

zelstrasse 19, Hombrechtikon, werden in das Bürgerrecht der Gemeinde Hom-

brechtikon aufgenommen. Vorbehalten bleibt die Erteilung des Kantons - und des 

Schweizerbürgerrechts. 

 

2. Die Einbürgerungsgebühr beträgt CHF 3'000. Sie ist innert Monatsfrist, nach Ein-

tritt der Rechtskraft des Beschlusses der Gemeindeversammlung, an die Gemein-

dekasse Hombrechtikon zu überweisen. 
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4. Protokollauszug an: 

- Michael und Dorothee Krause-Schlatt, Lützelstrasse 19, Hombrechtikon (ein-

geschrieben, mit Gebührenrechnung) 

- Gemeindeamt des Kantons Zürich, Abt. Einbürgerungen, Feldstrasse 40, 8090 

Zürich (mit dem Aktendossier und den ergänzenden Unterlagen)  

- 06.03.1 
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Rainer Odermatt, Gemeindepräsident, möchte wissen, ob jemand etwas gegen 

die Versammlungsführung einzuwenden hat und weist auf die Rechtsmittel hin. Es 

meldet sich niemand zu Wort. 

Das Protokoll wird am Mittwoch, 30. Juni 2021 in der Hombrechtiker Homepage aufge-

schaltet, und es kann am gleichen Tag während 30 Tagen bei den Einwohnerdiensten 

eingesehen werden. 

Er informiert, dass die nächste Gemeindeversammlung am 29. September 2021 stat t-

findet. 

Für getreue Protokollierung: 

Der Gemeindeschreiber: 

Jürgen Sulger 

Hombrechtikon, 25. Juni 2021 

Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen: 

Der Gemeindepräsident: 

Rainer Odermatt 

Die Stimmenzähler/innen: 

1. 4. 

(Esther Schlumpf, Leitung Wahlbüro) (Beat Hunkeler, Breitloh 3) 

2. 5. 

(Maya Burkhard, Sunneraistrasse 39) (Gina Herren Frei, Eichwisweg 22) 

3. 

Marcel Beerli, Rain 5) 
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